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10 Jahre
Betaubungsmittel-
Geselz

Am 1. August 1985 ist es zehn Jahre her seit der letzten Revision des
schweizerischen Betiubungsmittel-Gesetzes — Anlass zu einer Standortbe-
stimmung. Hat sich die Situation fiir die Betroffenen und fiir die Gesell-
schaft verbessert, das Gesetz seine Wirksamkeit bewiesen?

Wir wollen den “Jubilar” in dieser und der nichsten kette etwas genauer
unter die Lupe nehmen.

In einem ersten Teil bringen wir zwei bisher unveroffentlichte Referate,
die anlisslich einer internen Veranstaltung des Vereins Schweizerischer
Drogenfachleute am 29. Nov. in Olten gehalten wurden:

Das Referat von Christian Bernath geht der geschichtlichen Entwicklung
der schweizerischen Drogengesetzgebung nach.

Fir Pia Frey sind z.B. Sonderabteilungen als Folge einer verfehlten Dro-
genpolitik entstanden. Sie zeigt auf, was Drogenkniste und Isolationsab-
teilungen fiir die Gesellschaft, fiir die Drogenfachleute und fiir die Betrof-
fenen selbst bedeuten.
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Der Tarif fiir die bei uns gebriuch-
lichsten Betiubungsmittel ...
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Wenn es wirklich darauf ankommt:

Arztlich verordnet: 150 000 Schweizer schluk-
ken heute téglich ihren Tranquilizer

Der Weinkonsum wird in der Schweiz mit er-
heblichen Bundesmitteln subventioniert




Wer unbefugt Betdubungsmittel vorsitzlich konsumiert, wird mit Haft oder Busse bestraft (Art. 19a BetmG)
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Wer unbefugt alkaloidhaltige Pflanzen oder
— Hanfkraut zur Gewinnung von Betdubungsmit-
teln anbaut, wird mit Gefingnis oder mit Busse
bestraft (Art. 19 Ziff 1 BetmG)

J
)

~’}H|HH
"'" 1-»

“
‘%

X

Wer Betidubungsmittel unbefugt lagert ... anbietet, verteilt, verkauft, vermittelt, verschafft, in Verkehr bringt ... wird in schwe-
ren Fillen mit Zuchthaus bis zu 20 Jahren oder Gefingnis nicht unter einem Jahr bestraft (Art. 19 BetmG)

Ein schwerer Fall wird vom Bundesgericht bei einer in Verkehr gebrachten Menge von 4 kg Haschisch, 18 g Kokainund 12 g
Heroin angenommen ...




	10 Jahre Betäubungsmittel-Gesetz

